
 Gut informiert beim Verdacht 
auf eine Berufskrankheit 
Wir informieren, beraten und unterstützen Sie. 



 
 

 

 

  

 

 
  

 

Was ist die BG BAU? 

Die BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die 
Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen mit mehr als 
3 Millionen Versicherten. 

Was sind Berufskrankheiten? 

Bei Berufskrankheiten handelt es sich um Krankheiten, 
die sich versicherte Personen infolge ihrer beruflichen 
Tätigkeit zugezogen haben und die von der Bundesregie-
rung in der Berufskrankheiten-Liste als solche bezeichnet 
werden. 

Gesundheitsstörungen, die durch bestimmte berufliche 
Einwirkungen und Belastungen verursacht sind, können 
als Berufskrankheiten anerkannt werden, z. B.: 
• Lärmschwerhörigkeit
• Hautkrebs durch UV-Strahlung
• Verschleißerscheinungen der Kniegelenke

durch kniende Tätigkeiten 

Eine Liste aller Berufskrankheiten finden Sie in der 
Anlage 1 der Berufskrankheiten-Verordnung. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wie wird geprüft, ob eine 
Berufskrankheit vorliegt? 

Das Verfahren beginnt, sobald uns der Verdacht auf 
eine Berufskrankheit gemeldet wird. Zu einer Meldung 
verpflichtet sind: 
• Ihre behandelnde Ärztin oder Ihr behandelnder Arzt
• Ihre Krankenkasse
• Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin

Hinweis: 
Auch Sie selbst können den Verdacht bei uns melden. 

Zur Prüfung, ob der ärztliche Befund dem Erkrankungs-
bild der Berufskrankheit entspricht, holen wir verschie-
dene Unterlagen ein, z. B.: 
• Befundberichte, Röntgen- und CT-Aufnahmen sowie

andere medizinische Unterlagen bei den behandeln-
den Ärztinnen und Ärzten

• eine Auflistung der relevanten Vorerkrankungen bei
Ihrer Krankenkasse

Ob die Beschwerden auf die beruflichen Belastungen 
zurückzuführen sind, überprüfen wir mithilfe von 
• Fragebögen,
• telefonischen oder persönlichen Gesprächen und
• ggf. Untersuchungen am Arbeitsplatz

(z. B. über Schadstoffe).

Für die abschließende Entscheidung kann es notwen-
dig sein, ein fachärztliches Gutachten einzuholen. 

Die Prüfung einer Berufskrankheit kann umfangreich 
sein und längere Zeit dauern. Ihre Mithilfe ist wichtig 
und kann das Verfahren beschleunigen. 



 

 

  
  

Leistungen der BG BAU 

Sollte bei Ihnen eine Berufskrankheit anerkannt wer-
den, haben Sie Anspruch auf umfangreiche Leistungen. 
In der gesetzlichen Unfallversicherung gilt der Grund-
satz „mit allen geeigneten Mitteln“. Hierdurch haben 
wir die Möglichkeit, mehr Leistungen als die gesetzli-
chen Krankenkassen zu erbringen. 

Zu unseren Leistungen zählen:  

Heilbehandlung 
Die Kosten der Heilbehandlung rechnet Ihre behan-
delnde Ärztin oder Ihr behandelnder Arzt bzw. das 
Krankenhaus direkt mit uns ab. 

Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel 
Zum Beispiel Medikamente, Hautschutzmittel und 
Hörgeräte. Sie müssen keine Zuzahlungen leisten.  

Reisekosten 
Auf Antrag erstatten wir Fahrt- und Transportkosten 
zur ärztlichen Behandlung und zu anderen für die 
Heilbehandlung erforderlichen Terminen. 



 
 

  

 

  

 
 

 

 

  
 
 

Verletztengeld 
Für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit zahlen wir Verletz-
tengeld. Das Verletztengeld übersteigt die Höhe des 
Krankengeldes. 

Rente 
Wenn infolge der Berufskrankheit erhebliche Ein-
schränkungen dauerhaft verbleiben, prüfen wir einen 
Anspruch auf Rente. 

Angebote zur Vorsorge 
Mit verschiedenen Angeboten, z. B. dem Knie-, 
Rücken- und Hüftkolleg, möchten wir der Entstehung 
einer Berufskrankheit oder einer Verschlimmerung 
einer bereits bestehenden Berufskrankheit entgegen-
wirken. Sprechen Sie uns hierzu gerne an. 

Was passiert, wenn 
eine Berufskrankheit 
abgelehnt wird? 

Auch wenn eine Berufskrankheit abgelehnt wird, 
stehen Ihnen weiterhin Leistungen Ihrer Krankenkasse 
und ggf. anderer Sozialversicherungsträger zu 
(z. B. Rentenversicherung, Arbeitslosen- oder 
Pflegeversicherung). 

Haben Sie noch Fragen? 

Bitte setzen Sie sich gerne mit uns telefonisch 
oder per E-Mail in Verbindung. Weitere Informationen 
zum Thema Berufskrankheiten finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.bgbau.de/berufskrankheiten 

www.bgbau.de/berufskrankheiten


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BG BAU – 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 

Hildegardstraße 29/30 
10715 Berlin 
Telefon: 0800 3799100 
Fax: 0800 6686688-37310 
E-Mail: rrl@bgbau.de
www.bgbau.de
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